
Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im 
Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassten 
Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im 
Gremienportal entnehmen. 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-43/2025 

Fachbereich: 70 FB Umwelt 

Fachdienst: 70.1 FD Umweltschutz und 
Wald 

Sachbearbeiter/in: Katja Adams 
 

Datum: 26.02.2025 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 10.03.2025 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.03.2025 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 03.04.2025 beschließend 

 
Betreff: 
Mitgliedschaft Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V. 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Beitritt als ordentliches Mitglied im Naturland-
Verband für ökologischem Landbau e.V. 
2. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Unterzeichnung des damit verbundenen 
Erzeugervertrages in Anlage 2 und den Naturlandrichtlinien ökologische Waldnutzung in Anlage 3 
zu. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
rund 1.500,-€/Jahr 
 
Sachdarstellung: 
Die Vorteile eines langfristigen ökologischen Waldumbaus wurden in der vergangenen 
Waldbegehung mit den Mitgliedern des Umweltausschusses vorgestellt. 
Hauptgrund für eine ökologische Waldbewirtschaftung nach Naturland-Richtlinien ist, dass die 
Klimaresilienz des Nidderau Stadtwaldes erhöht und somit den Wald für zukünftige Generationen 
als Erholungs- und Holzproduktionsort erhalten wird. 
Die Naturlandmitgliedschaft beinhaltet eine intensive Beratung des Waldbesitzers in Fragen der 
Waldumbaus und der Anpassung an den Klimawandel. Das Netzwerk der Naturlandwaldbesitzer 
erweitert diese Beratungsangebot um praxisnahe Lösungen. 
 
Stadt Nidderau muss für ein Waldzertifizierung gemäß Naturland Richtlinien zur Ökologischen 
Waldnutzung und für die Teilnahme an der FSC-Gruppenzertifizierung der Naturland Waldbetriebe 
Mitglied im Naturland Verband e.V. werden und dem in Anlage 2 angehängtem Erzeugervertrag 
unterzeichnen. Die Mitgliedschaft kostet pro Jahr gemäß Anlage 4: 
353,-€ netto und demzufolge 420,07€ Brutto 
 
Dazu kommen noch Lizenzgebühren für die Verwendung des Naturlandzeichens auf den 
Nettoverkaufspreis des Holzes. 
2024 wurden für 184.882,20€ Holz verkauft, demzufolge wären 2024 eine Lizenzgebühr in Höhe 
von 777,07€ angefallen, somit hätte 2024 die Mitgliedschaft für Nidderau 1.146,83€ gekostet. 
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Der Fachdienst Wald empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Beitritt zuzustimmen. 
 
Freigabe: 
 
 
 
gez. Rainer Vogel gez. Katja Adams gez. Katja Adams 
Dezernatsleiter/in FB-Leiter/in FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in 

 
 
Anlage(n): 
1. Finanzielle Auswirkungen 
2. Mitgliedschaftsantrag 
3. Naturland Waldrichtlinien 
4. Beitrittskosten 




